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Vereinbarung für die Projektwoche in Magliaso 

 

Die TBZ führt für Optikerklassen eine Projektwoche vom 10. Juli bis 16. Juli 2016 in der Stiftung Zürcher 

Schülerferien (ZSF) in Magliaso (Tessin) durch mit einem spannenden Erlebnis- und Lernprogramm als Ergän-

zung zum beruflichen Unterricht und wird von qualifizierten Lehrpersonen und externen Spezialisten geleitet. 

Die Kosten für die Projektwoche beinhalten die Reise ab Zürich, 6 Übernachtungen mit Vollpension und Kurs-

kosten. Nicht bezogene Teilfahrten, Übernachtungen und Mahlzeiten können nicht rückerstattet werden. Eine 

Anreise mit einem Privatfahrzeug ist nicht gestattet. 

Eine Pauschale von CHF 550.- wird bis spätestens 30. April 2016 einbezahlt, eine detaillierte Abrechnung er-

folgt im Herbst nach der Projektwoche. Bei einer Absage nach erfolgter Anmeldung übernimmt die absagende 

Person die Annullationskosten von CHF 400.-.  

Die TBZ darf Bildmaterial der Projektwoche verwenden, auch wenn Teilnehmende auf dem Bildmaterial er-

kennbar sind. 

Der / die unterzeichnende Teilnehmer / Teilnehmerin verpflichtet sich für die Zeit der Reise und des Aufenthalts 

in Magliaso zur Einhaltung folgender Regeln: 

1. Die Hausordnung der Stiftung Zürcher Schülerferien ist für alle Teilnehmenden der Projektwoche verbind-

lich (siehe Beilage). 

2. Die Teilnehmenden verhalten sich höflich und korrekt, belästigen niemand und beschädigen keine Sachen. 

3. Die Teilnehmenden erscheinen ausgeruht und pünktlich zum Tagesprogramm, das heisst sie sind physisch 

und geistig in der Lage, dem Tagesprogramm zu folgen. 

4. Während der Projektarbeit werden keine alkoholischen Getränke konsumiert. Der Alkoholgenuss ist erst 

nach dem Abendessen bzw. nach den schulischen Abendveranstaltungen nur in so geringen Mengen er-

laubt, wie es dem Strassenverkehrsgesetz entspricht. Der Konsum von hochprozentigen Spirituosen  

(>20 ‰) ist verboten. 

5. Das Konsumieren illegaler Drogen ist verboten. 

6. Die Nachtruhe ab 22 Uhr im und ausserhalb des Hauses wird eingehalten. Im Freien sind Unterhaltungen 

so leise zu halten, dass Hausbewohner und die Nachbarschaft ungestört schlafen können. Radios bzw. Mu-

sikanlagen dürfen nur auf Zimmerlautstärke betrieben werden. 

7. Teilnehmergruppen, die den Abend auswärts verbringen, sind bis spätestens 24 Uhr zurück auf dem Areal 

der Stiftung Zürcher Schulferien. 

8. In den Schlafräumen herrscht strikte Geschlechtertrennung. Es müssen Schlafsäcke mitgenommen wer-

den. 
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9. Die Teilnehmenden sind ausserhalb des Hausareals aus Sicherheitsgründen nur in Gruppen à mindestens 3 

Personen unterwegs. Ausserhalb des Hausareals muss ein Ausweis bei sich getragen werden. 

10. Das Baden ist nach Schulschluss, frühestens ab 13 Uhr bis spätestens 20 Uhr nur unter Aufsicht eines 

verantwortlichen Leiters erlaubt. 

Bei Verstössen gegen diese Vereinbarung bzw. bei ungebührlichem Benehmen entscheidet das Lei-

tungsteam über die Sanktionen. 

Grobe Verstösse werden mit der Heimweisung des Lehrlings geahndet. Eine Heimweisung hat die 

sofortige Information des Lehrbetriebs und der IT-Abteilungsleitung zur Folge. Heimgewiesene 

haben kein Anrecht auf eine Rückerstattung der Lagerkosten und tragen die zusätzlichen Reisekos-

ten selber. 

 

Ich nehme an der Projektwoche teil und erkläre mich mit obiger Vereinbarung einverstanden: 

Teilnehmer (Name / Vorname): ……………………….………………........................  Klasse: .................. 

 

Ort, Datum: .............................................................. Unterschrift: .............................................................. 

 

Ich besitze ein: O Generalabonnement  O Halbtaxabonnement   O FIP-Abonnement 

 

Unterschrift und Stempel Lehrbetrieb:  ............................................................................................................ 

 

Bei Minderjährigen: 

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters: ......................................................................................................... 

Technische Berufsschule Zürich, 29. November 2015 

 

Anmeldeschluss: 15. Dezember 2015 


